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1.  Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungs-
pflichten, § 7 StromGVV.  

  Ändert oder erweitert der Kunde bestehende elektrische Anlagen oder möchte er zu-
sätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies dem Grundversorger vor Inbe-
triebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der Stromverbrauch 
erheblich erhöht. Dies gilt insbesondere für Gewerbe- und Landwirtschaftliche Betrie-
be, bei denen zu erwarten ist, dass der Jahresverbrauch 10.000 kWh überschreitet.

2.  Abrechnung, § 12 StromGVV  

2.1.  Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrech-
nung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet die Belieferung des Kunden 
vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt der Grundversorger nach Maßgabe des 
§ 40 Abs. 4 EnWG eine Schlussrechnung.

2.2.  Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halb-
jährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit 
dem Grundversorger erfolgt. Hierfür berechnet der Grundversorger dem Kunden ein 
zusätzliches Entgelt pro Abrechnung gemäß Preisblatt (Anlage 1). Bei einer monatli-
chen Abrechnung entfällt das Recht des Grundversorgers monatliche Abschläge zu ver-
langen.

2.3.  Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die Differenz 
zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem Rechnungsbetrag ermittelt und 
nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben des Kunden werden auf die der Abrech-
nung folgende Forderung (z. B. Abschlagsforderung) angerechnet. Fällt die Abrechnung 
mit der Beendigung des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrech-
nung angerechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt.

3. Abschlagszahlungen, § 13 StromGVV  

  Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrech-
nung). Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Der Grundversorger erhebt monatlich 
gleiche Abschlagszahlungen in dem Zeitraum von Februar bis Dezember. Die Höhe 
dieser Abschlagszahlungen wird anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine sol-
che Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung 
nach Ziffer 2.2 erhebt der Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 StromGVV  

  Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundversorger 
nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist der 
Grundversorger wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu ver-
langen oder auf Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.

5. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV  

5.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 
 1. SEPA-Basislastschriftmandat 
 2. Dauerauftrag           
 3. Überweisung inkl. Bareinzahlung auf das Konto des Grundversorgers  
 4. SEPA-Firmenlastschriftmandat 
 5. Barzahlung 
 zu leisten. 

5.2  Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für den Grundversorger 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der 
Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt 
der Gutschrift auf dem Konto des Grundversorgers.

6. Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV  

6.1  Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang fällig. Abschlags-
zahlungen werden zu dem vom Grundversorger nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
jeweils am 10. Kalendertag des auf den Liefermonat folgenden Kalendermonats fällig, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung     
(z. B. Abschlagsplan).

6.2  Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger angemessene 
Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Grundversorger 
erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pau-
schal gemäß Anlage 1 in Rechnung. Entstehen dem Grundversorger durch die Beauf-
tragung eines Rechtsanwalts oder Inkassodienstleisters als Verzugsschaden i. S. v. § 
288 BGB ersatzfähige Kosten, sind diese vom Kunden zu ersetzen. Dabei werden dem 
Kunden die durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Anlage 1 berechnet. Auf Verlangen des Kunden 
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten-
den Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

7. Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV                                                                                                                                 

7.1  Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der 
Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehen-
den Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung 
gestellt. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung wer-
den nach tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten-
den Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

7.2  Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Un-
terbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die Gründe für die Unter-
brechung entfallen sind.

7.3  Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung 
trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der 
Grundversorger die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal gemäß Preis-
blatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur Entste-
hung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kos-
ten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

8. Kündigung, § 20 StromGVV   

  Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der 
Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten:

	 •	Kundennummer	oder	Marktlokations-ID 
	 •	Zählernummer 
	 •		Rechnungsanschrift	für	die	Schlussrechnung	(sofern	abweichend	von	bisheriger	

Anschrift)

9. Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB)  

  Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber und Messdienstleister 
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des 
§ 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von 
Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betref-
fen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an:                                                           
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstraße 36 – 44, 32108 Bad Salzuflen, Telefon: 
05222 808 - 0, E-Mail: info@stwbs.de. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungs-
stelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, 
wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgehol-
fen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt un-
berührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle 
teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die 
gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, 
Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten 
sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 
101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucher-
service-energie@bnetza.de. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streit-
beilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung 
für die Einreichung der Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder 
Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über das Verfahren an den Ver-
braucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Datenschutz  

  Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der 
Kunde in den „Kundeninformationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des 
Lieferanten. Diese sind auch unter www.stwbs.de abrufbar sowie im Kundencenter 
(Uferstraße 36 – 44, 32108 Bad Salzuflen) erhältlich.

11. Inkrafttreten  

  Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.10.2020 in Kraft und ersetzen die 
Ergänzenden Bedingungen vom 01.06.2016.

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Strom-
grundversorgungsverordnung - StromGVV) Stand: 1. Februar 2021
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Anlage 1: 
Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke  
Bad Salzuflen GmbH
zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)

1. Zu 2. der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 12 StromGVV) 
	 •		Monatliche,	viertel-	oder	halbjährliche	Abrechnung	je	Abrechnung .............................................................................. 20,00 Euro

(Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten)

2. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Vorauszahlung und Vorkassensystem, § 14 StromGVV)

	 •	Einbau	Vorkassensystem ................................................................................................................................................ 25,00 Euro

3. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Verzug, § 17 StromGVV)

	 •	Mahnkosten	pro	Mahnschreiben	des	Grundversorgers .................................................................................................... 2,50 Euro

	 •	Zahlungseinzug	durch	Inkassodienstleister/Netzbetreiber	„vor	Ort“	Einziehung ......................................................... 20,00 Euro

4. Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV)

	 •	Unterbrechung	der	Versorgung ...................................................................................................................................... 55,00 Euro

	 •	Wiederherstellung	der	Versorgung

  - innerhalb der gültigen Geschäftszeiten ....................................................................................................................... 70,00 Euro
  - außerhalb der gültigen Geschäftszeiten....................................................................................................................... 90,00 Euro

	 •	Außensperrungen	werden	nach	tatsächlichem	Aufwand	in	Rechnung	gestellt. 

  Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung und 
-wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht. 

		 •		Vom	Kunden	verschuldete	Unmöglichkeit	der	Durchführung	von	Unterbrechung	oder	Wiederherstellung	der	Versorgung	trotz	
ordnungsgemäßer Terminankündigung ......................................................................................................................... 20,00 Euro

	 •	Bearbeitungsgebühr	für	Ratenzahlungsvereinbarung ................................................................................................... 10,00 Euro

 
  Bei Zahlungsverzug gilt der gesetzliche Verzugszinssatz gemäß § 288 BGB in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

  In den vorgenannten Beträgen – mit Ausnahme der Kosten in Folge von Zahlungsverzug (Mahnung, Zahlungseinzug durch               
Beauftragten, Unterbrechung der Versorgung) – ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 16 %) 
enthalten.


